
1. Abschluss des Reisevertrages 
1.1 Mit der Buchung (Reiseanmeldung)
bietet der Kunde dem Reiseveranstalter
den Abschluss des Reisevertrages ver-
bindlich an. Grundlage dieses Angebots
sind die im Prospekt genannten Lei-
stungsbeschreibungen und Preise. 
1.2 Reisevermittler (z. B. Reisebüros)
und Leistungsträger (z. B. Hotels, Be-
förderungsunternehmen) sind vom Rei-
severanstalter nicht bevollmächtigt, Ver-
einbarungen zu treffen, Auskünfte zu ge-
ben oder Zusicherungen zu machen, die
den vereinbarten Inhalt des Reisever-
trages abändern, über die vertraglich zu-
gesagten Leistungen des Reiseveran-
stalters hinausgehen oder im Wider-
spruch zur Reiseausschreibung stehen.
1.3 Orts- und Hotelprospekte, die nicht
vom Reiseveranstalter herausgegeben
werden, sind für den Reiseveranstalter
und dessen Leistungspflicht nicht ver-
bindlich, soweit sie nicht durch aus-
drückliche Vereinbarung mit dem Rei-
senden zum Gegenstand der Rei-
seausschreibung oder zum Inhalt der
Leistungspflicht des Reiseveranstalters
gemacht wurden.
1.4 Die Buchung kann mündlich, schrift-
lich, telefonisch, per Telefax oder auf
elektronischem Weg (E-Mail, Internet)
erfolgen. Bei elektronischen Buchungen
bestätigt der Reiseveranstalter den Ein-
gang der Buchung unverzüglich auf elek-
tronischem Weg.
1.5 Der Kunde hat für alle Vertragsver-
pflichtungen von Mitreisenden, für die er
die Buchung vornimmt, wie für seine ei-
genen einzustehen, sofern er diese Ver-
pflichtung durch ausdrückliche und ge-
sonderte Weise übernommen hat. 
1.6 Der Vertrag kommt mit dem Zugang
der Annahmeerklärung des Reisever-
anstalters zustande. Sie bedarf keiner
bestimmten Form. Bei oder unverzüg-
lich nach Vertragsschluss wird der Rei-
severanstalter dem Kunden eine schrift-
liche Reisebestätigung übermitteln. 
1.7 Weicht der Inhalt der Annahmeer-
klärung des Reiseveranstalters vom In-
halt der Buchung ab, so liegt ein neues
Angebot des Reiseveranstalters vor, an
das er für die Dauer von zehn Tagen ge-
bunden ist. Der Vertrag kommt auf der
Grundlage dieses neuen Angebots zu-
stande, wenn der Kunde innerhalb der
Bindungsfrist dem Reiseveranstalter die
Annahme durch ausdrückliche Er-
klärung, Anzahlung oder Restzahlung
erklärt. 

2. Bezahlung 
2.1 Nach Vertragsabschluss wird eine
Anzahlung in Höhe von 10 % des Rei-
sepreises zur Zahlung fällig. Die Rest-
zahlung wird 30 Tage vor Reisebeginn
fällig, sofern der Sicherungsschein über-
geben. 
2.2 Leistet der Kunde die Anzahlung
und/oder die Restzahlung nicht ent-
sprechend den  vereinbarten Zahlungs-
fälligkeiten, so ist der Reiseveranstalter
berechtigt, nach Mahnung mit Fristset-
zung vom Reisevertrag zurückzutreten
und den Kunden mit Rücktrittskosten
gemäß Ziffer 4.2 Satz 2 bis 4.5 zu bela-
sten.

3. Leistungsänderungen 
3.1 Änderungen wesentlicher Reiselei-
stungen von dem vereinbarten Inhalt des
Reisevertrages, die nach Vertragsab-
schluss notwendig werden und vom Rei-
severanstalter nicht wider Treu und Glau-
ben herbeigeführt wurden, sind nur ge-
stattet, soweit die Änderungen nicht er-
heblich sind und den Gesamtzuschnitt
der Reise nicht beeinträchtigen.
3.2. Eventuelle Gewährleistungsan-
sprüche bleiben unberührt, soweit die
geänderten Leistungen mit Mängeln be-
haftet sind.
3.3. Der Reiseveranstalter ist verpflich-
tet, den Kunden über wesentliche Lei-
stungsänderungen unverzüglich nach
Kenntnis von dem Änderungsgrund zu
informieren. 
3.4 Im Fall einer erheblichen Änderung
einer wesentlichen Reiseleistung ist der
Kunde berechtigt, unentgeltlich vom Rei-
severtrag zurückzutreten oder die Teil-
nahme an einer mindestens gleichwer-
tigen Reise zu verlangen, wenn der Rei-
severanstalter in der Lage ist, eine sol-
che Reise ohne Mehrpreis für den Kun-
den aus seinem Angebot anzubieten.
Der Kunde hat diese Rechte unverzüg-
lich nach der Erklärung des Reisever-
anstalters über die Änderung der Rei-
seleistung oder die Absage der Reise
diesem gegenüber geltend zu machen.

4. Rücktritt durch den Kunden

4.1 Der Kunde kann jederzeit vor Rei-
sebeginn von der Reise zurücktreten.
Der Rücktritt ist gegenüber dem Reise-
veranstalter unter der nachfolgend an-
gegebenen Anschrift zu erklären, An-
schrift: Nordwest & Orient Reisen GmbH,
Marktplatz 32, 34560 Fritzlar. Falls die
Reise über ein Reisebüro gebucht wur-
de, kann der Rücktritt auch diesem ge-
genüber erklärt werden. Dem Kunden
wird empfohlen, den Rücktritt schriftlich
zu erklären.
4.2 Tritt der Kunde vor Reisebeginn
zurück oder tritt er die Reise nicht an, so
verliert der Reiseveranstalter den An-
spruch auf den Reisepreis. Stattdessen
kann der Reiseveranstalter, soweit der
Rücktritt nicht von ihm zu vertreten ist
oder ein Fall höherer Gewalt vorliegt, ei-
ne angemessene Entschädigung für die
bis zum Rücktritt getroffenen Reisevor-
kehrungen und seine Aufwendungen in
Abhängigkeit von dem jeweiligen Rei-
sepreis verlangen. 
4.3 Der Reiseveranstalter hat diesen Ent-
schädigungsanspruch zeitlich gestaffelt,
d. h. unter Berücksichtigung der Nähe
des Zeitpunktes des Rücktritts zum ver-
traglich vereinbarten Reisebeginn in ei-
nem prozentualen Verhältnis zum Rei-
sepreis pauschaliert und bei der Be-
rechnung der Entschädigung gewöhn-
lich ersparte Aufwendungen und ge-
wöhnlich mögliche anderweitige Ver-
wendungen der Reiseleistungen berück-
sichtigt. Die Entschädigung wird nach
dem Zeitpunkt des Zugangs der Rück-
trittserklärung des Kunden wie folgt be-
rechnet:

a) Flugpauschalreisen mit Bedarfsluft-
verkehrsgesellschaften (Charter und Li-
nien) / Gruppenreise
Hier gelten die jeweiligen Storno- und
Gebührensätze der Leistungsträger.
b) Schiffspauschalreisen / Gruppenrei-
se
Hier gelten die jeweiligen Storno- und
Gebührensätze der Leistungsträger.

c) Buspauschalreise / Gruppenreise
Hier gelten die jeweiligen Storno- und
Gebührensätze der Leistungsträger

d) Fährvermittlung 
Hier gelten die jeweiligen Reise- 
bedingungen der vermittelten Ree-
dereien.

e) Busvermittlung 
Hier gelten die jeweiligen Bedingun
gen des vermittelten Busunterneh-
mens.

f) Gruppenhäuser für Selbstversorger 
(Symbol SV)

Stornobeträge bei allen Reisen, die mit
dem Symbol „SV“ gekennzeichnet sind,
sind wie folgt festgelegt

Bis 24 Wochen vor Reisebeginn 10%
des Reisepreises

23. bis 16. Woche vor Reisebeginn 50%
des Reisepreises

15. bis 8. Woche vor Reisebeginn 70%
des Reisepreises

7. bis 4. Woche vor Reisebeginn 80%
des Reisepreises

3. Woche vor Reisebeginn und bei Nicht-
antritt 100% des Reisepreises

4.4 Dem Kunden bleibt es in jedem Fall
unbenommen, dem Reiseveranstalter
nachzuweisen, dass diesem überhaupt
kein oder ein wesentlich niedrigerer
Schaden entstanden ist, als die von ihm
geforderte Pauschale. 

4.5 Der Reiseveranstalter behält sich
vor, in Abweichung von den vorstehen-
den Pauschalen eine höhere, konkrete
Entschädigung zu fordern. In diesem Fall
ist der Reiseveranstalter verpflichtet, die
geforderte Entschädigung unter Berück-
sichtigung der ersparten Aufwendungen
und einer etwaigen, anderweitigen Ver-
wendung der Reiseleistungen konkret
zu beziffern und zu belegen.

5. Umbuchungen
Ein Anspruch des Kunden nach Ver-
tragsabschluss auf Änderungen hin-
sichtlich des Reisetermins, des Reise-
ziels, des Ortes des Reiseantritts, der
Unterkunft oder der Beförderungsart be-
steht nicht.

6. Nicht in Anspruch genommene 
Leistung 

Nimmt der Kunde einzelne Reiselei-
stungen, die ihm ordnungsgemäß an-

geboten wurden, nicht in Anspruch aus
Gründen, die ihm zuzurechnen sind (z.
B. wegen vorzeitiger Rückreise oder aus
sonstigen zwingenden Gründen), hat er
keinen Anspruch auf anteilige Erstattung
des Reisepreises. Der Reiseveranstal-
ter wird sich um Erstattung der erspar-
ten Aufwendungen durch die Lei-
stungsträger bemühen. Diese Ver-
pflichtung entfällt, wenn es sich um völ-
lig unerhebliche Leistungen handelt oder
wenn einer Erstattung gesetzliche oder
behördliche Bestimmungen entgegen-
stehen.

7. Kündigung aus verhaltensbeding-
ten Gründen

Der Reiseveranstalter kann den Reise-
vertrag ohne Einhaltung einer Frist kün-
digen, wenn der Kunde ungeachtet ei-
ner Abmahnung des Reiseveranstalters
nachhaltig stört oder wenn er sich in sol-
chem Maße vertragswidrig verhält, dass
die sofortige Aufhebung des Vertrages
gerechtfertigt ist. Kündigt der Reisever-
anstalter, so behält er den Anspruch auf
den Reisepreis; er muss sich jedoch den
Wert der ersparten Aufwendungen so-
wie diejenigen Vorteile anrechnen las-
sen, die er aus einer anderweitigen Ver-
wendung der nicht in Anspruch genom-
menen Leistung erlangt, ein-schließlich
der ihm von den Leistungsträgern gut-
gebrachten Beträge.

8. Obliegenheiten des Kunden
8.1 Mängelanzeige
Wird die Reise nicht vertragsgemäß er-
bracht, so kann der Kunde Abhilfe ver-
langen.
Der Kunde ist aber verpflichtet, dem Rei-
severanstalter einen aufgetretenen Rei-
semangel unverzüglich anzuzeigen. Un-
terlässt er dies schuldhaft, tritt eine Min-
derung des Reisepreises nicht ein. 
Dies gilt nur dann nicht, wenn die An-
zeige erkennbar aussichtslos ist oder
aus anderen Gründen unzumutbar ist.
Der Kunde ist verpflichtet, seine Män-
gelanzeige unverzüglich der Reiselei-
tung am Urlaubsort zur Kenntnis zu ge-
ben. Ist eine Reiseleitung am Urlaubs-
ort nicht vorhanden, sind etwaige Rei-
semängel dem Reiseveranstalter an des-
sen Sitz zur Kenntnis zu gegeben. Über
die Erreichbarkeit der Reiseleitung bzw.
des Reiseveranstalters wird der Kunde
in der Leistungsbeschreibung, späte-
stens jedoch mit den Reiseunterlagen,
unterrichtet. Die Reiseleitung ist beauf-
tragt, für Abhilfe zu sorgen, sofern dies
möglich ist. Sie ist jedoch nicht befugt,
Ansprüche des Kunden anzuerkennen.
8.2 Fristsetzung vor Kündigung
Will ein Kunde den Reisevertrag wegen
eines Reisemangels der in § 615 c BGB
bezeichneten Art nach § 615 e BGB oder
aus wichtigem, dem Reiseveranstalter
erkennbaren Grund wegen Unzumut-
barkeit kündigen, hat er dem Reisever-
anstalter zuvor eine angemessene Frist
zur Abhilfeleistung zu setzen. Dies gilt
nur dann nicht, wenn Abhilfe unmöglich
ist oder vom Reiseveranstalter verwei-
gert wird oder wenn die sofortige Kün-
digung des Vertrages durch ein beson-
deres, dem Reiseveranstalter erkenn-
bares Interesse des Kunden gerecht-
fertigt wird.
8.3 Gepäckverlust und Gepäckverspä-
tung
Schäden oder Zustellungsverzögerun-
gen bei Flugreisen empfiehlt der Veran-
stalter dringend unverzüglich an Ort und
Stelle mittels Schadensanzeige (P.I.R.)
der zuständigen Fluggesellschaft anzu-
zeigen. Fluggesellschaften lehnen in der
Regel Erstattungen ab, wenn die Scha-
denanzeige nicht ausgefüllt worden ist.
Die Schadenanzeige ist bei Gepäckver-
lust binnen 7 Tagen, bei Verspätung in-
nerhalb 21 Tagen nach Aushändigung,
zu erstatten. Im Übrigen ist der Verlust,
die Beschädigung oder die Fehlleitung
von Reisegepäck der Reiseleitung oder
der örtlichen Vertretung des Veranstal-
ters anzuzeigen.
8.4 Reiseunterlagen
Der Kunde hat den Reiseveranstalter zu
informieren, wenn er die erforderlichen
Reiseunterlagen (z. B. Flugschein, Ho-
telgutscheine) nicht innerhalb der vom
Reiseveranstalter mitgeteilten Frist er-
hält.
8.5 Schadensminderungspflicht
Der Kunde hat den Eintritt eines Scha-
dens möglichst zu verhindern und ein-
getretene Schäden gering zu halten. Ins-
besondere hat er den Reiseveranstalter
auf die Gefahr eines Schadens auf-
merksam zu machen.

9. Beschränkung der Haftung 
9.1 Die vertragliche Haftung des Reise-
veranstalters für Schäden, die nicht Kör-
perschäden sind, ist auf den dreifachen
Reisepreis beschränkt,
a) soweit ein Schaden des Kunden we-
der vorsätzlich noch grob fahrlässig her-
beigeführt wird oder
b) soweit der Reiseveranstalter für ei-
nen dem Kunden entstehenden Scha-
den allein wegen eines Verschuldens ei-
nes Leistungsträgers verantwortlich ist.
9.2 Die deliktische Haftung des Reise-
veranstalters für Sachschäden, die nicht
auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit
beruhen, ist auf den dreifachen Reise-
preis beschränkt. Diese Haftungs-
höchstsumme gilt jeweils je Kunde und
Reise. Möglicherweise darüber hinaus-
gehende Ansprüche im Zusammenhang
mit Reisegepäck nach dem Montrealer
Übereinkommen bleiben von der Be-
schränkung unberührt.
9.3 Der Reiseveranstalter haftet nicht für
Leistungsstörungen, Personen- und
Sachschäden im Zusammenhang mit
Leistungen, die als Fremdleistungen le-
diglich vermittelt werden (z.B. Fährver-
bindungen, Ausflüge, Sportveranstal-
tungen, Theaterbesuche, Ausstellungen,
Beförderungsleistungen von und zum
ausgeschriebenen Ausgangs- und Zie-
lort), wenn diese Leistungen in der Rei-
seausschreibung und der Buchungsbe-
stätigung ausdrücklich und unter Anga-
be des vermittelten Vertragspartners als
Fremdleistungen so eindeutig gekenn-
zeichnet werden, dass sie für den Kun-
den erkennbar nicht Bestandteil der Rei-
seleistungen des Reiseveranstalters
sind. 
Der Reiseveranstalter haftet jedoch 
a) für Leistungen, welche die Beförde-
rung des Kunden vom ausgeschriebe-
nen Ausgangsort der Reise zum aus-
geschriebenen Zielort, Zwischenbeför-
derungen während der Reise und die
Unterbringung während der Reise bein-
halten,
b) wenn und insoweit für einen Schaden
des Kunden die Verletzung von Hinweis-
, Aufklärungs- oder Organisationspflich-
ten des Reiseveranstalters ursächlich
geworden ist.

10.Ausschluss von Ansprüchen und
Verjährung

10.1 Ansprüche wegen nicht vertrags-
gemäßer Erbringung der Reise hat der
Kunde innerhalb eines Monats nach dem
vertraglich vorgesehenen Zeitpunkt der
Beendigung der Reise geltend zu ma-
chen. Die Geltendmachung kann frist-
wahrend nur gegenüber dem Reisever-
anstalter unter der nachfolgend ange-
gebenen Anschrift erfolgen: Anschrift:
Nordwest & Orient Reisen GmbH, Markt-
platz 32, 34560 Fritzlar. Nach Ablauf der
Frist kann der Kunde Ansprüche nur gel-
tend machen, wenn er ohne Verschul-
den an der Einhaltung der Frist verhin-
dert worden ist. Dies gilt jedoch nicht für
die Frist zur Anmeldung von Gepäck-
schäden, Zustellungsverzögerungen bei
Gepäck oder Gepäckverlust im Zusam-
menhang mit Flügen gemäß Ziffer 8.3.
Diese sind binnen 7 Tagen bei Gepäck-
verlust, binnen 21 Tagen bei Gepäck-
verspätung nach Aushändigung, zu mel-
den.
10.2 Ansprüche des Kunden nach den
§§ 651c bis 651f BGB verjähren in ei-
nem Jahr. Die Verjährung beginnt mit
dem Tag, an dem die Reise dem Ver-
trage nach enden sollte. Schweben zwi-
schen dem Kunden und dem Reisever-
anstalter Verhandlungen über den An-
spruch oder die den Anspruch begrün-
denden Umstände, so ist die Verjährung
gehemmt, bis der Kunde oder der Rei-
severanstalter die Fortsetzung der Ver-
handlungen verweigert. Die Verjährung
tritt frühestens 3 Monate nach dem En-
de der Hemmung ein. 

11.Informationspflichten über die 
Identität des ausführenden Luft-
fahrtunternehmens

Die EU-Verordnung zur Unterrichtung
von Fluggästen über die Identität des
ausführenden Luftfahrtunternehmens
verpflichtet den Reiseveranstalter, den
Kunden über die Identität der aus-
führenden Fluggesellschaft sämtlicher
im Rahmen der gebuchten Reise zu er-
bringenden Flugbeförderungsleistungen
bei der Buchung zu informieren.
Steht bei der Buchung die ausführende
Fluggesellschaft noch nicht fest, so ist
der Reiseveranstalter verpflichtet, dem
Kunden die Fluggesellschaft bzw. die
Fluggesellschaften zu nennen, die wahr-

scheinlich den Flug durchführen wird
bzw. werden. Sobald der Reiseveran-
stalter weiß, welche Fluggesellschaft den
Flug durchführen wird, muss er den Kun-
den informieren.
Wechselt die dem Kunden als aus-
führende Fluggesellschaft genannte
Fluggesellschaft, muss der Reiseveran-
stalter den Kunden über den Wechsel
informieren. Er muss unverzüglich alle
angemessenen Schritte einleiten, um si-
cherzustellen, dass der Kunde so rasch
wie möglich über den Wechsel unter-
richtet wird.
Die „Black List“ ist auf folgender Inter-
netseite abrufbar:
http://air-ban.europa.eu

12. Pass-, Visa- und Gesundheitsvor-
schriften

12.1 Der Reiseveranstalter wird Staats-
angehörige eines Staates der Europäi-
schen Gemeinschaften, in dem die Rei-
se angeboten wird, über Bestimmungen
von Pass-, Visa- und Gesundheitsvor-
schriften vor Vertragsabschluss sowie
über deren evtl. Änderungen vor Reise-
antritt unterrichten. Für Angehörige an-
derer Staaten gibt das zuständige Kon-
sulat Auskunft. Dabei wird davon aus-
gegangen, dass keine Besonderheiten
in der Person des Kunden und eventu-
eller Mitreisender (z.B. Doppelstaatsan-
gehörigkeit, Staatenlosigkeit) vorliegen.
12.2 Der Kunde ist verantwortlich für das
Beschaffen und Mitführen der notwen-
digen Reisedokumente, eventuell erfor-
derliche Impfungen sowie das Einhalten
von Zoll- und Devisenvorschriften. Nach-
teile, die aus dem Nichtbefolgen dieser
Vorschriften erwachsen, z. B. die Zah-
lung von Rücktrittskosten, gehen zu sei-
nen Lasten. Dies gilt nicht, wenn der Rei-
severanstalter schuldhaft nicht, unzu-
reichend oder falsch informiert hat. 
12.3 Der Reiseveranstalter haftet nicht
für die rechtzeitige Erteilung und den Zu-
gang notwendiger Visa durch die jewei-
lige diplomatische Vertretung, wenn der
Kunde ihn mit der Besorgung beauftragt
hat, es sei denn, dass der Reiseveran-
stalter eigene Pflichten schuldhaft ver-
letzt hat.

13.Rechtswahl 
Auf das Vertragsverhältnis zwischen
dem Kunden und dem Reiseveranstal-
ter findet ausschließlich deutsches Recht
Anwendung. Dies gilt auch für das ge-
samte Rechtsverhältnis.
Soweit bei Klagen des Kunden gegen
den Reiseveranstalter im Ausland für die
Haftung des Reiseveranstalters dem
Grunde nach nicht deutsches Recht an-
gewendet wird, findet bezüglich der
Rechtsfolgen, insbesondere hinsichtlich
Art, Umfang und Höhe von Ansprüchen
des Kunden ausschließlich deutsches
Recht Anwendung.

14.Gerichtsstand
14.1 Der Kunde kann den Reiseveran-
stalter nur an dessen Sitz verklagen.
14.2 Für Klagen des Reiseveranstalters
gegen den Kunden ist der Wohnsitz des
Kunden maßgebend. Für Klagen gegen
Kunden, bzw. Vertragspartner des Rei-
severtrages, die Kaufleute, juristische
Personen des öffentlichen oder privaten
Rechts oder Personen sind, die Ihren
Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufent-
haltsort im Ausland haben, oder deren
Wohnsitz oder gewöhnlicher Aufenthalt
im Zeitpunkt der Klageerhebung nicht
bekannt ist, wird als Gerichtsstand der
Sitz des Reiseveranstalters vereinbart.
Gerichtsbarkeit in Fritzlar.
14.3 Die vorstehenden Bestimmungen
gelten nicht,   
a) wenn und insoweit sich aus vertrag-
lich nicht abdingbaren Bestimmungen
internationaler Abkommen, die auf den
Reisevertrag zwischen dem Kunden und
dem Reiseveranstalter anzuwenden
sind, etwas anderes zugunsten des Kun-
den ergibt oder
b) wenn und insoweit auf den Reise-
vertrag anwendbare, nicht abdingbare
Bestimmungen im Mitgliedstaat der EU,
dem der Kunde angehört, für den Kun-
den günstiger sind als die nachfolgen-
den Bestimmungen oder die entspre-
chenden deutschen Vorschriften.
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